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über die Geistlichkeit (S. 107-264) mit ausführlicher Prosopographie nicht nur der Bischöfe, sondern auch 

des sonstigen Weltklerus und der Klausner und Klosterleute. Die instruktiven Darlegungen zum Rechtsle

ben (S. 264—324) zeigen m. E. besonders deutlich den Wert des Buches: die in den — notgedrungen oft 

etwas trockenen - rechtsgeschichtlichen Handbüchern erarbeiteten Grundzüge können hier in concreto, 

am von Gregor oft drastisch geschilderten Einzelbeispiel studiert werden. Aufschlußreich sind auch die fol

genden Abschnitte 'Das Vermögen und der Finanzhaushalt des Königtums1 (S. 324-338) mit anregenden 

Überlegungen zur umstrittenen Frage nach ’der Entstehung der Steuern zahlenden Schicht unter den 

Franc? (S. 338) und ’Das Vermögen und der Finanzhaushalt der Kirchen“ (S. 339-350) sowie ein Überblick 

über die verschiedenen Typen von Versammlungen (Konzilien, Placita, Konferenzen mit Legaten usw.).

Der erste Teil von Band 2 gilt dem Siedlungswesen und behandelt in Einzelabschnitten Friedhöfe und 

Grabstätten (S. 1-22), Klausen (S. 22-30), Klöster (S. 31-42), Städte (S. 42-66), castra (S. 66-81), vici 

(S. 82-100) und villae (S. 104-126). Der eingeschobene Exkurs über den pagus (S. 100-104) stellt das 

gesamte Material Gregors zu dieser Frage zusammen, die ja in der neuerlich wieder aufgelebten Diskussion 

um die fränkische Grafschaftsverfassung höchst kontrovers diskutiert wird (H. K. SCHULZE, U. Nonn, 

M. BORGOLTE). Verf. stellt erfreulich vorsichtig die sich aus Gregors Nachrichten ergebenden 'Definitions

möglichkeiten“ zusammen und kommt zu dem m. E. überzeugenden Schluß: 'Diese Resultate dürften zei

gen, daß es nach den Zeugnissen Gregors von Tours keine allgemein verbindliche und übertragbare Defini

tion des Pagus im 6. Jahrh. gegeben hat. Allem dort, wo sich die römische Verwaltung am längsten gehal

ten hat, nämlich in Aquitanien, Burgund und dem ehemaligen Reich des Syagrius, zumindest zwischen 

Seine und Loire, lebte offenbar die römische Verwaltungseinteilung weiter, d. h. der Pagus war hier norma

lerweise ein Teilgebiet der civitas“ (S. 104). Ein abschließender Abschnitt 'Technische Beschreibungen“ 

(S. 126-156) bringt z. T. erstaunlich dezidierte Beschreibungen Gregors vorrangig zum Kirchenbau.

Es überrascht nicht, daß im zweiten Teil 'Kirchliches Leben“ (S. 157-237) dem Oeuvre des Bischofs Gregor 

so zahlreiche Einzelnachrichten zu entnehmen sind. Die Verf. gliedert das reiche Material sinnvoll, indem 

sie zunächst - unter der zutreffend charakterisierenden Überschrift 'Die Eigenart des fränkischen Chri

stentums: Heiligenkult und Wunderglaube“ - die verschiedenen Arten von Reliquien, die Typen von Reli- 

quiaren, die Verbreitung von Reliquien, die Verbindung von Grab- und Reliquienkuh und die breite 

Palette der Wunder behandelt. Es folgen Darlegungen zum 'frommen Leben“ der Klausner, Klosterleute 

und Kleriker und zu Einzelheiten der Liturgie. Der Kirchenmann Gregor bietet aber auch erstaunlich 

reichhaltiges Material über das Kriegs- und Heerwesen (S. 238-282), wobei neben Einberufung und Auf

bau des Heeres und Taktik der Kriegsführung den Archäologen natürlich besonders die Zeugnisse zur 

materiellen Kultur, d. h. hier zu den einzelnen Waffentypen (S. 252-268) interessieren dürften.

Mit dem folgenden Teil 'Klassen und Stände der Bevölkerung“ (S. 283-338) berührt Verf. noch einmal ein 

höchst kontroverses Gebiet der Frühmittelalterforschung. Sie ordnet das Material Gregors zu diesem Kom

plex in einer einsichtigen Systematik, indem sie für die Bevölkerung Galliens im 6. Jahrh. zunächst zwei 

Klassen unterscheidet - Unfreie und Freie - und die Klasse der Freien dann gliedert in 'Die Unterschicht“ 

(S. 296-307), 'Die Mittelschicht oder die Herrenschicht der Civitates“ (S. 307-319) und 'Die Oberschicht 

oder der Adel der Königreiche“ (S. 319-338). Für das Problem der Terminologie der sozialen Schichten 

werden immer wieder auch andere Quellen zum Vergleich herangezogen. In der heftig diskutierten Frage 

nach der Existenz eines fränkischen Geburtsadels bereits im 6. Jahrh. spielen die Werke Gregors ja eine 

zentrale Rolle, so auch bei den Haupt’kontrahenten“ F. IRSIGLER und H. GRAHN-HOEK, mit deren For

schungen sich die Verf. kritisch auseinandersetzt. Bei ihrem Versuch, einen neuen Ansatz für die Darstel

lung der Standeshierarchie zu gewinnen, sieht sie nach Gregor in der Befreiung von Abgaben an den König 

und in der geborenen Klientel der Königsgerichte die maßgeblichen Kriterien für die Zugehörigkeit zur 

Oberschicht - sowohl der romanischen wie der fränkischen: 'Die folglich durch: a. Steuerfreiheit und b. 

Gerichtsstand am Königsgericht von allen übrigen abgesonderte Schicht innerhalb der Klasse der Freien 

soll mithin als Oberschicht bezeichnet werden. Da beide Merkmale als angeborene Merkmale ausgewiesen 

sind, ist für diesen Personenkreis wohl auch die Bezeichnung Adel angezeigt. Beide Merkmale besaßen in 

gewisser Weise schon die römischen Senatoren Galliens und deren Nachkommen: sie hatten bestimmte 

Steuerprivilegien und ihr Gerichtsstand lag nicht in der Civitas“ (S. 320). Zumindest für den Befund bei 

Gregor überzeugen die Überlegungen der Verf. auch im Hinblick auf seine Oberschicht-Terminologie 

(z. B. die ’nobilissimi in gente sua“ in Hist. Fr. VIII 16, worin Grahn-Hoek eine nivellierende Einschrän

kung sehen wollte; dazu S. 320 mit Anm. 74).






